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	 Öffnungszeiten

Bürgermeisteramt	 Telefon 922-0
		  Telefax 922-521
		  E-Mail: stadt@donzdorf.de
Montag - Donnerstag	 8.30 - 12.00 Uhr 
		  14.00 - 16.00 Uhr
Freitag		  8.30 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro		  Tel. 922-501/502/503/504/505
		  Fax 922-524
Mo., Di., Mi.		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 -16.00 Uhr 
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr
		  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag		  7.00 - 12.00 Uhr

i-Punkt		  Tel. 922-511
Mo., Di., Mi.		   8.00 – 12.30 Uhr
		  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag		  8.00 - 12.30 Uhr 
		  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag		   7.00 – 12.00 Uhr

Verwaltungsstelle Reichenbach u. R.	 Tel. 922-708
Ortsvorsteher		  Tel. 922-941
73072 Donzdorf, Ringstraße 8	 Fax 922-531
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Dienstag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Dienstag	 17.00 - 18.00 Uhr

Verwaltungsstelle Winzingen/Bürgerhaus	 Tel. 922-709
Ortsvorsteher		  Tel. 922-951
Gmünder Str. 19	 Fax 922-532
	 Sprechzeiten:
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 15.00 - 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 10.00 - 12.00 Uhr
	 Freitag	 geschlossen
	 Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
	 Montag	 17.30 - 18.30 Uhr 
	 oder Termine nach Vereinbarung

Poststelle Winzingen/Bürgerhaus
	 Montag bis Freitag	 15.00 - 17.00 Uhr

Stadtarchiv	 	 Tel. 07162-922341
		  Fax: 07162-922-525
	 Kontaktzeiten:	
	 Dienstag	 14.00 - 17.00 Uhr 
	 14tägig; Termine nach Vereinbarung
		  E-Mail: archiv@donzdorf.de

Stadtbücherei		 Tel. 922-706
	 Montag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Dienstag	 10.00 - 12.00 Uhr 
		  15.00 - 18.00 Uhr 
	 Mittwoch	 15.00 - 19.00 Uhr 
	 Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr 
	 Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr

Musikschule Donzdorf	 Tel. 922-512 oder -520
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr

Volkshochschule	 Tel. 922-307 oder -317
	 Montag bis Donnerstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag u. Mittwoch	 14.00 - 16.00 Uhr

Postagentur	 Montag bis Samstag	 9.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Freitag	 14.30 - 17.00 Uhr

Stauferwerk	 	 Tel. 07161/98602-22
		  www.stauferwerk.de

E-Mail: info@stauferwerk.de
In Donzdorf: 
Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
	 Sprechzeiten: 
	 Freitag 	 09.00 - 11.00 Uhr
In Eislingen: 
Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen (dienstags geschlossen)
	 Montag, Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13.30 - 16.00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 17:00 Uhr
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr
	 Unsere telefonischen Kontaktzeiten
	 Montag bis Mittwoch	 08:00 - 12:30 Uhr
		  13:30 - 16:00 Uhr
	 Donnerstag	 08:00 - 12:30 Uhr 
		  13:30 - 17.00 Uhr 
	 Freitag	 08:00 - 14:00 Uhr

Freibad geschlossen

Kleinschwimmhalle
Öffnungszeiten:
	 Dienstag  		  19.00 - 21.00 Uhr
			   nur für Erwachsene 
   	 Mittwoch 		  16.00 - 20.00 Uhr
   	 Freitag     		  14.00 - 18.00 Uhr 
	 Samstag  	 14.00 - 19.00 Uhr

Wertstoffhof des Landkreises Göppingen in der Stadt 
Donzdorf beim Bauhof in der Öschstraße

	 Dienstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Donnerstag	 16.30 - 18.30 Uhr
	 Samstag	 9.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten auf dem Grüngutplatz Süßen 
April - Oktober	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 18.00 Uhr
	 Samstag 	 09.00 - 18.00 Uhr
November	 Montag - Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Freitag	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 09.00 - 17.00 Uhr
Dez. -14. Feb.	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr
15.02. - 31.03.	 Mittwoch	 14.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag	 12.00 - 16.00 Uhr

Sozialstation St. Martinus, Auskunfts- u. Beratungsstelle
		  Telefon 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Montag bis Freitag	 8.00 - 12.00 Uhr
	 Montag bis Donnerstag	 14.00 - 16.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung
möglich.

	 Notruf - Bereitschaftsdienste

	 Rettungsdienst
	 - Notfallrettung	 112

	 - Krankentransport	 ohne Vorwahl 19222

	 Feuerwehr Notruf	 112

	 Polizei Notruf	 110

	 Polizeiposten Donzdorf	 910310

		  Fax 910315

	 Polizeirevier Eislingen	 07161/8510

	 Staatl. Forstrevier Donzdorf	 07331/304225
	 Revierförster Schwarz	 0160/5319952
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426
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	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 Frauen- und Kinderhilfe
	 Göppingen e.V.	 07161/72769
	 (Haus für misshandelte Frauen und deren Kinder
	 Aufnahme u. Beratung) Postfach 426

	 Sozialstation St. Martinus	 91223-0
		  Fax 91223-26
	 Telefonseelsorge:
	 evangelisch	 08001110111
	 katholisch	 08001110222

	 Beratungsstelle der Lebenshilfe,
	 Kreisvereinigung Göppingen 07161/9404445
	 Sprechzeiten: Mo.-Do. von 8.30 - 9.30 Uhr

	� Pflegestützpunkt des Landkreises Göppingen 
�Kostenlose und neutrale Auskunft und Bera-
tung zum Thema Pflege. 
Landratsamt Göppingen,E-Mail: pflegestuetz-
punkt@lkgp.de, www.psp-gp.de  
Telefon	 07161/202-4022, -4023 oder -4024

Stördienste

Wasser	 Stadtwerke Donzdorf	 922-707

Strom	 Stauferwerk GmbH + Co. KG	 0800 / 5053062

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
EVF-Störungshotline (24/7): 	 0800-6101-767 (kostenlos)
(stets aktuell zu finden unter http://evf.de/kontakt/)

	 Bereitschaftsdienst Apotheke

nur in dringenden Fällen:
Dienstbeginn: 8.30 Uhr für 24 Stunden

Fr., 30.01.:	 Burg-Apotheke, Hauptstraße 66, Salach, 
Telefon (07162) 9460640

Sa., 31.01.:	 Neue Rigi-Apotheke, Göppinger Str. 4, 
Holzheim, Telefon (07161) 9883884

So., 01.02.:	 Alfalfa-Apotheke, Hauptstraße 57/1,  
Eislingen/Fils, Telefon (07161) 9883401

Mo., 02.02.:	 Bad-Apotheke Überkingen, Otto-Neidhart-
Platz 2, 73337 Bad Überkingen,  
Tel. (07331) 64848

Di., 03.02.:	 easy Apotheke Göppingen, Marktstraße 7, 
Telefon (07161) 9560898

Mi., 04.02.:	 Markt-Apotheke, Wagnerstr. 1/Ecke Haupt-
straße, Donzdorf, Telefon (07162) 21011

Do., 05.02.:	 Apotheke im Nel Mezzo, Bahnhofstr. 94,
	 73312 Geislingen, Tel. (07331) 3059999

Sonntags	 Schloss-Apotheke, Hauptstr./Mittelmühl-
10.00 - 12.00 Uhr	 gasse 1, Donzdorf, Tel. 0 71 62 / 91 23 40

Im Internet finden Sie unter lakbw.notdienst-portal.de eben-
falls die notdienstbereiten Apotheken

Bereitschaftdienst der Ärzte

nur in dringenden Fällen)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 

direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Allgemeine Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, 
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:  Sa, So und Feiertage       10 - 18 Uhr. 
Kinder Notfallpraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen, 
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten:  Sa, So und Feiertage       8 - 20 Uhr

Urlaub
Praxis Dr. Roth Urlaub am 02.02. und 03.02.2026

Die Vertretung übernehmen alle anwesenden Donzdorfer 
Hausärzte sowie die Praxis Bomporis,

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Göppingen 
an Wochenenden und Feiertagen wird durch die kassenärztli-
che Vereinigung Stuttgart zentral über Anrufbeantworter unter 
der Telefonnummer 0761/120 120 00 bekanntgegeben.

	 Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel.: 01805-843736  Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
automatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 Euro/min aus dem Festnetz, 0,42 Euro/min aus dem 
Mobilfunknetz 
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr 
unter obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Klein-
tierkliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rückspra-
che zur Notdienstpraxis. 

•	 Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Not-
dienst hat

Fundtiere auf der Gemarkung der Gemeinde

Tierherberge Donzdorf – für Hunde
Tel.: 07162 – 943 288
Katzenschutz Donzdorf – für Katzen Tel. 07162 – 2 11 20
Die beiden Tierheime in Donzdorf sind jeweils von 8.00 bis 
18.00 Uhr direkt zu erreichen und zwischen 18.00 und 8.00 Uhr 
ist die Tierrettung anzurufen Tel. 0177 35 90 902 oder die Polizei 
zu verständigen. 
Verletzte oder verunfallte Tiere gehören nicht in ein Tierheim, 
sondern zu einem Tierarzt, bzw. in eine Tierklinik.

Mach es wie Marion Kracht. Mach mit.
Für uns alle. www.duh.de/50jahre 

Wildbienen?
|—————————||—————————|SCHÜTZEN WIR.

© M. Knickriem
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Veranstaltungskalender 
Kulturring, Stadtverwaltung

Freitag, 31.01.2026 
Gewölbekeller Schloss Donzdorf, 
20.00 Uhr Ramba Zamba in alten Gemäuern
Kapelle: Sun’n Fun, Karten im Vorverkauf
Veranstalter: StT Feschtkappa

Sonntag, 01.02.2026
Stadthalle
14.00 Uhr Kinderfasnet
Einlass: 13.00 Uhr
V.: Kulturring Donzdorf

Samstag, 31.01.2026
Lautertalhalle
10.15 Uhr, HSG Wi/Wi/Do E-Jgd.gem.2 – TSV Betzingen
11.45 Uhr, HSG Wi/Wi/Do B-Jgd.weibl. – HSG Leinf.-Echterdin-
gen
13.30 Uhr, HSG Wi/Wi/Do Frauen 4 – TSG Eislingen 2
15.30 Uhr, HSG Wi/Wi/Do Männer 3 – TV Schlat
17.30 Uhr, HSG Wi/Wi/Do Frauen 2 – TSG Eislingen
19.30 Uhr, HSG Wi/Wi/Do Männer 2 – TSG Eislingen

Sonntag, 01.02.2026
Lautertalhalle
10.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do E-Jgd.weibl. – TSV Köngen
11.15 Uhr, HSG Wi/Wi/Do B-Jgd. – HSG Schönbuch
13.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do A-Jgd. – HSG Leinf.-Echterdingen
15.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do A-Jgd.weibl. – HSG Schönbuch
17.00 Uhr, HSG Wi/Wi/Do C-Jgd.weibl. – HBRegion Bottwar SG

Berichte aus den Gremien

Aus den Beratungen  
des Gemeinderats 
Sitzung am 26.01.2026

In der Sitzung wurden nachfolgende Themen behandelt und 
folgende Beschlüsse gefasst. 
genommen.

Wahl des Bürgermeisters
Die Amtszeit von Herrn Bürgermeister Martin Stölzle endet 
mit Ablauf des 4. Juli 2026. Die Vorbereitungen für die Bürger-
meisterwahl sind zu treffen. In diesen Zusammenhang hat der 
Gemeinderat folgendes beschlossen: 
Der Wahltag wird auf Sonntag, den 26. April 2026 festgesetzt. 
Der Wahltag für eine evtl. notwendige Stichwahl wird gem. § 
45 Abs. 2 GemO auf Sonntag, den 10. Mai 2025 festgesetzt.
Die Ausschreibung erfolgt im Staatsanzeiger am Freitag, den 
13. Februar 2026 sowie am Samstag, den 14. Februar 2026 in 
der NWZ und der Stuttgarter Zeitung. Der Bewerbungsschluss 
wird festgesetzt auf Montag, den 30. März 2026. Die Einrei-
chungsfrist für eine etwaige Stichwahl beginnt am Montag, 
den 27. April 2026 und endet am Mittwoch, den 29. April 2026.
Die öffentliche Vorstellung der Bewerber erfolgt
-	 am Montag, den 13. April 2026 in der Heldenberghalle im 

Stadtteil Winzingen,
-	 am Dienstag, den 14. April 2026 in der Markus-Rehm-Halle 

im Stadtteil Reichenbach u. R. und
-	 am Mittwoch, den 15. April 2026 in der Stadthalle in Donz-

dorf.
Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.
Darüber hinaus wurde der Gemeindewahlausschuss, dem die 
Leitung der Gemeindewahlen und Feststellung des Wahler-
gebnisses obliegt, gewählt. 
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Gemeindliche Zustimmung gem. § 36a BauGB für Vorha-
ben nach dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungs-
baus und zur Wohnraumsicherung (Bauturbo)
Im Oktober 2025 wurde von Bundestag und Bundesrat das 
„Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohn-
raumsicherung“ (der sog. „Bauturbo“) erlassen. Hierdurch wer-
den zentrale Regelungen des BauGB geändert, welche für die 
planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben entscheidend 
sind. Zugunsten des Wohnungsbaus und ergänzenden Ein-
richtungen (z.B. Kitas) wird es wesentlich erleichtert von Fest-
setzungen in Bebauungsplänen zu befreien oder Vorhaben im 
unbeplanten Innen-/ und auch im Außenbereich in erweitertem 
Rahmen zulassen zu können. Der befristet bis zum 31.12.2030 
neu eingeführte § 246e BauGB lässt unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch ein Abweichen von allen Vorschriften des 
BauGB zu. Vorhaben, die zur Schaffung einer bauplanungsrecht-
lichen Genehmigungsgrundlage bisher zwingend die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans oder eine Bebauungsplanänderung 
benötigten, können bei Einhaltung der im Gesetz geforderten 
Vorgaben direkt zugelassen werden. Aufgrund des neuen weit-
reichenden Zulässigkeitsrahmens und der damit verbundenen 
Bedeutung für die Planungshoheit der Gemeinde wurde durch 
§ 36a des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 
und zur Wohnraumsicherung eine Zustimmungsregelung einge-
führt. Demnach bedürfen Vorhaben, die nach dem „Bauturbo“ 
zugelassen werden sollen, explizit einer Zustimmung der Ge-
meinde. Mit Änderung der Hauptsatzung wird die abschließen-
de Entscheidung über die Zustimmung der Gemeinde geregelt.
In diesem Zuge hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
1.	 Die der Gemeinde nach § 31 Abs. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB), § 34 Abs. 3b BauGB sowie der befristeten 
Sonderregelung des § 246e BauGB obliegenden Zustim-
mungsentscheidungen werden wie folgt übertragen:

	  �Abweichungen nach § 246e BauGB – befristet bis 
31.12.2030

	 Für die Erteilung der Zustimmung bei Abweichungen im 
Innenbereich und Außenbereich nach § 246e BauGB ist 
der Gemeinderat zuständig.

	  �Befreiungen nach § 31 Abs. 3 BauGB sowie Abwei-
chungen nach § 34 Abs. 3b BauGB

	 Für die Erteilung der Zustimmung bei Befreiungen nach § 
31 Abs. 3 BauGB sowie Abweichungen nach § 34 Abs. 
3b BauGB 

	      gilt folgende Zuständigkeitsverteilung:
	 a) �Vorhaben (Ein- oder Zweifamilienhäuser – kein erhebli-

cher Abweichungs- und Befreiungsumfang): Zuständig-
keitsübertragung auf die Stadtverwaltung (Bauamt 
Sachgebiet Stadtplanung)

	 b) �Vorhaben (Mehrfamilienwohnhäuser): Zuständigkeits-
übertragung auf den technischen Ausschuss (Bauaus-
schuss).

	  �Für selbstständige Wohnbauvorhaben in Gewerbe- und 
Industriegebieten gem. §§ 8 und 9 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) wird die Anwendung des BauTurbos 
grundsätzlich ausgeschlossen

2. 	 Der Bauausschuss oder die Stadtverwaltung können bei 
Vorhaben, die für die Stadt- und Ortschaftsentwicklung von 
städtebaulicher und struktureller Bedeutung sind, die Zu-
stimmung auf den Gemeinderat übertragen.

Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Stadt Donzdorf ist seit vielen Jahren 
im Wesentlichen unverändert, es wurden nur Änderungen 
im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen oder sonstigen 
notwendigen Aktualisierungen vorgenommen. Nun hat aber 
die Praxis in den vergangenen Jahren gezeigt, dass insbeson-
dere die Wertgrenzen für die Zuständigkeitsabgrenzung der 
Organe nicht mehr der aktuellen Situation entsprechen. Dies 
gilt sowohl bei Personalentscheidungen als auch bei Sach- und 
Finanzfragen, die deshalb an die aktuellen Verhältnisse ange-

passt werden sollten. Ähnliches gilt dem Grunde nach für die 
finanziellen Wertgrenzen. Allein in der Zeit von 2020 bis 2025 
ist der Verbraucherpreisindex um 21,9 Punkte gestiegen, so 
dass insgesamt für den Zeitraum seit der Euro-Umstellung 
von einer Verdoppelung der Preise auszugehen ist. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, die bisherigen Zuständigkeits-
kategorien so zu modifizieren, dass die Zuständigkeit der Ver-
waltung für den laufenden Betrieb auch von der Verwaltungs-
zuständigkeit abgedeckt ist und Ausschüsse und Gemeinderat 
entsprechend für grundlegende Investitionen in der Zustän-
digkeit bleiben. Darüber hinaus wurde im Oktober 2025 durch 
den sogenannten „Bauturbo“ eine Zustimmungsregelung 
eingeführt. Demnach bedürfen diese Vorhaben explizit einer 
Zustimmung der Gemeinde. Mit Änderung der Hauptsatzung 
wird die abschließende Entscheidung über die Zustimmung 
der Gemeinde geregelt. Der Gemeinderat hat daher beschlos-
sen, die Hauptsatzung neu zu fassen.

Sanierung der Turn- und Schwimmhalle - Antragstellung 
über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Sportstätten“ (SKS)
Bereits 2021 hat der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt 
und beauftragt, ein Gesamtsanierungskonzept für die Turn- 
und Schwimmhalle beim Schulzentrum an der Messelberg-
steige zu erstellen. Auf Basis dieser Konzeption wurden in den 
letzten Jahren bereits mehrere Zuschussanträge gestellt, von 
denen jedoch keiner positiv beschieden wurde, da die Pro-
gramme regelmäßig mehrfach überzeichnet waren.
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen hat im Oktober 2025 mit dem Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Sportstätten“ einen neuen Projek-
taufruf gestartet. Im Dezember hat die Verwaltung daraufhin 
eine Projektskizze eingereicht. Der Bund würde sich mit bis zu 
45 Prozent an den in der Projektskizze angegebenen zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben beteiligen; der Eigenanteil 
beträgt mindestens 55 Prozent. Das Gesamtkostenvolumen 
wurde aufgrund von Baukostensteigerungen auf 6,5 Mio. 
Euro fortgeschrieben. Sollte das Projekt in den Förderkreis 
aufgenommen werden, kann in den kommenden Monaten der 
konkrete Förderantrag gestellt werden. Der Gemeinderat hat 
daher die Verwaltung ermächtigt und beauftragt, zur anteiligen 
Finanzierung der Sanierungskosten der Turn- und Schwimm-
halle eine Projektskizze über das Bundesprogramm „Sanie-
rung kommunaler Sportstätten“ einzureichen.

Erneuerung der Wasserleitung im Rahmen der Neugestal-
tung des Straßenraums im Bereich der Baumaßnahme 
„Stadthaus am Wöhrplatz“
- Vergabe der Ingenieurleistungen
- Baubeschluss
Im Rahmen der Neugestaltung des Straßenraums im Bereich 
der Baumaßnahme „Stadthaus am Wöhrplatz“ soll eine neue 
Wasserleitung am Wöhrplatz verlegt und die bestehende 
Wasserleitung im Bereich der Neugestaltung der Hauptstraße 
erneuert werden. Die Kosten für diese Baumaßnahme werden 
mit Baukosten in Höhe von ca. 120.000 € brutto und Ingeni-
eurkosten mit ca. 18.000 € brutto veranschlagt. Die bestehen-
de Wasserleitung weist altersbedingt ein erhöhtes Schadensri-
siko auf. Eine Erneuerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme 
ist daher wirtschaftlich und technisch sinnvoll. 
Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Ingenieurleistun-
gen für die Erneuerung der Wasserleitung auf der Grundlage 
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure an die 
Donzdorfer Ingenieurgesellschaft VTG Straub mbH zu verge-
ben. Zudem wurde die Verwaltung ermächtigt, die Arbeiten 
zur Erneuerung der Wasserleitung öffentlich auszuschreiben.

Weitere Informationen können im Ratsinformationssystem 
abgerufen werden: https://donzdorf.ris-portal.de/sitzungen
Bitte beachten Sie die weitere Berichterstattung in der Tages-
presse.
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Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle
in Donzdorf
am 19.01:	 Hannelore Erika Wagner, geb. Gindler,  

89 Jahre
am 22.01.:	 Gabriele Brigitte Simnacher, geb. Heinrich,  

79 Jahre

Glückwünsche für Bürger  
der Stadt Donzdorf

Wir gratulieren herzlich
am 08.02.:	 Herr Fredi Gerhard Borkenhagen,  

Ledergasse 16
	 zum 70. Geburtstag

Wir wünschen dem Jubilar einen schönen Verlauf seines Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.

Schon gehört…

	            Digitale Passbilder im Bürgerbüro  
	            anfertigen lassen.
	            �Für Ausweisdokumente ist ein biometrisches 

Lichtbild notwendig. Seit dem 1. Mai 2025 gel-
ten neue gesetzliche Regelungen für biometri-
sche Lichtbilder. Sie dürfen nur noch direkt 

in den Behörden oder in zertifizierten Fotostudios digital 
erstellt werden. Bei uns im Bürgerbüro wie auch in den Ver-
waltungsstellen Reichenbach u.R. und Winzingen können Sie 
digitale Lichtbilder für Reisepass und Personalausweis mit 
dem neuen System PiD erstellen lassen. Die Gebühr hierfür 
beträgt 6 Euro pro Dokument. Zudem besteht die Möglichkeit, 
Ausweisdokumente auf Wunsch direkt von der Bundesdrucke-
rei nach Hause liefern zu lassen. Dieser Service kostet zusätz-
lich 15 Euro und setzt voraus, dass die antragstellende Person 
bei der Zustellung persönlich anwesend ist sowie ein zweites 
gültiges Ausweisdokument zur Identifikation gegenüber der 
Deutschen Post vorlegen kann.

Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie uns eine Mail an
schongehoert@donzdorf.de

Fundtier in der Tierherberge  
Donzdorf e. V.: 

Mischlingshund, Alter unbekannt, nicht gechipt und nicht regi-
striert. Fundort: REWE, Donzdorf.

„Total lokal –  
Donzdorf macht Radio“

Thema: Donzdorf feiert Fasnet
Am Mittwoch waren wir wieder live auf Sendung mit „Total lo-
kal – Donzdorf macht Radio“ und haben unseren Zuhörerinnen 
und Zuhörern interessante Einblicke in die Donzdorfer Fasnet 
gegeben. Prinz Nick I. und andere Mitwirkende der Donzdorfer 
Fasnet waren zu Gast im Studio. Wer die Sendung verpasst 
hat oder gerne nochmals reinhören möchte, bekommt kom-
menden Samstag (31. Januar) von 9 bis 11 Uhr, die Gelegen-
heit. 

Radio Fips ist ein unabhängiges und werbefreies Lokalradio, 
das im Landkreis Göppingen auf der UKW-Frequenz 89,0 oder 
bei Kabel auf 99,2 zu hören ist, weltweit im Internet unter 
www.radiofips.de oder über eine Radio-App.  

Weitere Infos unter: www.radiofips.de

Messelstein-Express

Am Montag fuhr kein MEX
Der starke Schneefall in der Nacht von Sonntag auf Montag 
hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Fast 30 cm Neuschnee waren gefallen, viele Haltestellen nur 
schwer erreichbar und zahlreiche Straßen kaum passierbar. 
Unter diesen Umständen hätten wir den Fahrplan nicht zuver-
lässig einhalten können. Deshalb haben wir schweren Her-
zens den Bürgerbus am Montag stehen lassen.

Wir bitten alle Fahrgäste im Nachhinein um Verständnis für 
diesen wetterbedingten Ausfall und entschuldigen uns, falls 
dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind.
Vielen Dank für Ihre Nachsicht.
Ihr MEX-Team

Auszeichnung ehrenamtlich tätiger 
Jugendlicher

Im Verein, in kirchlichen Jugendgruppen oder in Schulen – das 
Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. 
Überall werden freiwillige und ehrenamtlich tätige Helferinnen 
und Helfer benötigt, die aktiv das Vereinsleben mitgestalten. 
Gerade Jugendliche, die sich frühzeitig freiwillig engagieren, 
beweisen Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und gewinnen 
soziale Kompetenz. Diesen persönlichen Einsatz will die Stadt 
Donzdorf auch in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Deshalb 
werden alle Jugendlichen (Alter zwischen 12 und 25 Jah-
ren) ausgezeichnet, die mindestens ein Jahr (01.01.2025 bis 
31.12.2025) ein Ehrenamt übernommen haben. 
Um einen Überblick über die zu ehrenden Jugendlichen zu be-
kommen, bitten wir die betreffenden Vereine und Institutionen 
um Ihre Mithilfe. Für jeden Jugendlichen sollte ein Vordruck 
ausgefüllt und bis spätestens 27.02.2026 an uns zurückgege-
ben werden. Das dazu benötigte PDF-Formular kann auf der 
Homepage der Stadt Donzdorf, www.donzdorf.de -Bürgerser-
vice- Formulare - heruntergeladen werden.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Geiger, Tel. 922-516.

Anmeldung von Kindern  
in Kindertageseinrichtungen 
für das Kindergartenjahr 2026/2027

Kinder, die im Kindergartenjahr 2026/2027 in einer Kinderta-
geseinrichtung in Donzdorf oder den Teilorten aufgenommen 
werden sollen, müssen bis Montag, 16. Februar über das Zen-
trale Vormerksystem angemeldet werden. 

Das Onlineformular und ein Leitfaden sind auf der Homepage 
der Stadt Donzdorf www.donzdorf.de unter der Rubrik Leben 
und Soziales - Kindertagesstätten hinterlegt. Die Vormerkung 
kann nach einer kurzen Registrierung ganz bequem online vor-
genommen werden. Sie benötigen dafür lediglich eine gültige 
E-Mail-Adresse. Die Platzzusagen, seitens der Kita, werden 
bis zum 20. März verschickt. 

Haben Sie Ihre Vormerkung für einen Kitaplatz bereits gespei-
chert, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Auskünfte 
zur Zentralen Vormerkung erteilt unsere zentrale Stelle (zentra-
le.vormerkung@donzdorf.de, Tel: 07162/922-209).
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Stadt Donzdorf -  
Landkreis Göppingen 
Hauptamt – Sachgebiet Bürger-
service und Ordnung

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufes des 
Donzdorfer Fasnetsumzuges am 15.02.2026 ergeht folgende 
Allgemeinverfügung:
1.	 Der Konsum alkoholischer Getränke mit einem Mindestal-

koholvolumengehalt von mehr als 15% im unmittelbaren 
Umfeld des Fasnetsumzuges ist in der Zeit zwischen 10.00 
Uhr und 18.00 Uhr verboten. Zur Abgrenzung des Verbots-
gebietes wird auf den beigefügten Lageplan verwiesen. 
Dieser ist Bestandteil der Allgemeinverfügung.

2.	 Das Mitführen alkoholischer Getränke mit einem Minde-
stalkoholvolumengehalt von mehr als 15% im unmittelba-
ren Umfeld des Fasnetsumzuges ist in der Zeit zwischen 
10.00 Uhr und 18.00 Uhr verboten. Zur Abgrenzung des 
Verbotsgebietes wird auf den beigefügten Lageplan ver-
wiesen. Dieser ist Bestandteil der Allgemeinverfügung.

3.	 Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung wird die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfü-
gung angeordnet. 

4.	 Bekanntgabe
Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung nach § 41 LVwVfG als bekannt gege-
ben.

Die Bekanntgabe erfolgt über das Mitteilungsblatt der Stadt 
Donzdorf, über einen Aushang an der Bekanntmachungstafel 
am Rathaus der Stadt Donzdorf sowie über die offizielle Inter-
netseite der Stadt Donzdorf (www.donzdorf.de).

Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 LVwVfG ist nur der verfügende Teil 
dieser Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.

Die Allgemeinverfügung kann ab dem Zeitpunkt ihrer Veröf-
fentlichung in bzw. über die vorgenannten Medien und Be-
kanntmachungsorgane mit der kompletten Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt Donzdorf, Hauptamt, 
Schloss 1-4, 3. OG Zimmer 301 zu den üblichen Sprechzeiten 
eingesehen werden.

Donzdorf, 27.01.2026

gez. Martin Stölzle
Bürgermeister 
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Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Göppingen

Abfallgebührenbescheide 2026 werden ab dem 30. Januar 
versandt
Bescheide enthalten Infoschreiben zur KüchenBio-Tonne, 
den Sperrmüllschein und Gutscheinkarten
Ab dem 30. Januar 2026 erhalten die rund 120.000 Abfallge-
bührenzahler des Landkreises ihre Gebührenbescheide für das 
Jahr 2026. Den Schreiben liegen ein Infoschreiben zur Einfüh-
rung der KüchenBio-Tonne zum 1. Januar 2027, der Bestell-
schein für die Abholung von Sperrmüll sowie die Gutscheinkar-
te für die kostenfreie Abgabe von Altholz und Bauschutt und 
letztmalig für die blauen Biobeutel bei.

Infos zum Gebührenbescheid
Im Abfallgebührenbescheid 2026 erfolgt die „Endabrechnung“ 
für das Jahr 2025 zusammen mit der Festsetzung der Abfall-
gebühren für das Jahr 2026. 
Wurden im Jahr 2025 mehr Leerungen vorausbezahlt als 
tatsächlich in Anspruch genommen wurden, erfolgt eine Ver-
rechnung auf die zu entrichtenden Abfallgebühren für das Jahr 
2026, unter Berücksichtigung der zehn Mindestleerungen. 
Wurde der Mülleimer hingegen häufiger zur Leerung bereit-
gestellt, sind diese Leerungen nachträglich zu entrichten – zu-
sammen mit den Abfallgebühren für das Jahr 2026. 
Bei größeren Wohnanlagen mit Gemeinschaftstonne (Rest-
müll) erhalten die Haushalte den Gebührenbescheid für die 
Jahresgebühr (nach Haushaltsgröße) und die Hausverwaltun-
gen den Gebührenbescheid für die Leerungsgebühren.

Bei der Berechnung der Vorauszahlung der Leerungsgebühren 
werden die Leerungszahlen des jeweiligen Vorjahres unter Be-
rücksichtigung von zehn Mindestleerungen zugrunde gelegt. 
Wer also zum Beispiel 20 Leerungen im Jahr 2025 in Anspruch 
genommen hat, muss im Jahr 2026 auch 20 Leerungen als 
Vorauszahlung entrichten. Wurden weniger als zehn Leerun-
gen genutzt, sind trotzdem zehn Mindestleerungen für das 
Jahr 2026 zu entrichten – hier kann unter Umständen die Wahl 
eines kleineren Mülleimers bei der Reduzierung der Abfallge-
bühren helfen. 
Bei Haushalten und Arbeitsstätten, die sich erstmalig an die 
Abfallentsorgung anschließen und für die daher noch keine 
Vorjahreswerte vorliegen, werden - unabhängig von der Behäl-
tergröße - (ggf. anteilig) zehn Leerungen als Vorauszahlung im 
ersten Veranlagungsjahr erhoben.

Um Datenfehler auszuschließen, sollte die auf dem Gebüh-
renbescheid aufgedruckte Behälternummer mit der Nummer 
seitlich auf dem Abfallbehälter (ggf. auf dem Deckel) abgegli-
chen werden. Abweichende Nummern sind bitte unverzüglich 
schriftlich beim Abfallwirtschaftsbetrieb zu melden.

Kundeninformation zur Einführung der KüchenBio-Tonne 
Mit den Abfallgebührenbescheiden wird eine ausführliche 
Kundeninformation zur Einführung der KüchenBio-Tonne ab 
dem 1. Januar 2027 verschickt. Ab 2027 ersetzt der AWB die 
bisherigen blauen Biobeutel durch ein modernes, behälterge-
stütztes Sammelsystem für organische Küchenabfälle. Alle 
Haushalte und Arbeitsstätten erhalten voraussichtlich im vier-
ten Quartal 2026 automatisch eine 60-Liter KüchenBio-Tonne 
mit Transponder und braunem Deckel. Deren Leerung erfolgt 
ganzjährig wöchentlich. Die Tonnen bleiben Eigentum des 
AWB. Wer keine KüchenBio-Tonne benötigt – etwa weil selbst 
kompostiert oder eine Tonne gemeinsam genutzt wird – kann 
bis zum 15. März 2026 über das Online-Bürgerportal www.
myawb.de auf die kostenfreie Auslieferung verzichten. Erfolgt 
kein Verzicht, wird die Tonne automatisch bereitgestellt. Ein 
späterer Wunsch zur Nachlieferung einer KüchenBio-Tonne ist 
mit zusätzlichen Kosten verbunden, da die Einzelzustellung 
deutlich teurer ist.
Bei größeren Wohnanlagen mit Gemeinschaftstonne (Rest-

müll) werden die Hausverwaltungen zur KüchenBio-Tonne 
angeschrieben. Haushalte und Arbeitsstätten in solchen Ob-
jekten müssen nichts weiter unternehmen.

Ab dem Jahr 2027 dürfen die bisherigen Biobeutel dann nicht 
mehr für die Sammlung von Küchenabfällen verwendet wer-
den. Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen 
sind auf der Internetseite des AWB www.awb-gp.de abrufbar.

Weitere Fragen zur KüchenBio-Tonne können per E-Mail info@
awb-gp.de oder telefonisch unter 07161 202-8888 beim Abfall-
wirtschaftsbetrieb gestellt werden.

Bürgerportal
Auf den Gebührenbescheiden befinden sich auch die neuen 
Zugangsdaten für das Online-Bürgerportal www.myawb.de. 
Wer noch kein individuelles Passwort vergeben hat, kann sich 
mit diesen Zugangsdaten anmelden und ein eigenes Passwort 
festlegen.
Im Online-Bürgerportal kann man eine Übersicht über die be-
reits erfolgten Leerungen seiner Restmülltonne abrufen, einen 
Tausch der Restmülltonne sowie den Einbau eines Schlosses 
beantragen, Sperrmüll- oder Elektrogeräteabholungen anmel-
den, seine Gebührenbescheide abrufen oder Reklamationen 
an den AWB übermitteln. Zudem ist es möglich, ein SEPA-
Lastschriftmandat einzurichten. Der AWB empfiehlt, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dadurch werden 
keine Zahlungstermine versäumt und unnötige Mahngebühren 
vermieden. Momentan lassen rund ein Drittel aller Gebühren-
zahler ihre Abfallgebühren von ihrem Konto abbuchen. 

Fragen
Wer Fragen zum Gebührenbescheid hat oder bis 21. Februar 
2026 noch keinen Gebührenbescheid für das Jahr 2026 erhal-
ten hat, sollte sich rasch per E-Mail gebuehren@awb-gp.de 
oder telefonisch unter 07161 202-8888 beim Abfallwirtschafts-
betrieb melden.
Erfahrungsgemäß erreichen den AWB in den ersten Tagen 
nach Versand der Gebührenbescheide sehr viele Anrufe. Der 
AWB bittet um Geduld und empfiehlt, mit einem Anruf ein 
oder zwei Wochen zu warten oder alternativ per E-Mail Kon-
takt aufzunehmen.

Achtung: Alle Angaben OHNE Gewähr!
Abfuhrtermine Februar 2026
Bio-Abfall:
Montag, 02.02. / 09.02. / 16.02. / 23.02.2026
Bei Fragen zum Bio-Abfall rufen Sie bitte den Abfallwirt-
schaftsbetrieb an unter der Tel. Nr. 07161/202-8888.

Hausmüllabfuhr:
Donnerstag, 05.02. / 19.02.2026
Wenn der Mülleimer nicht abgeholt wurde, rufen Sie bitte 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Tel. Nr. 07161/202-888 oder 
die Firma ETG unter der Tel. Nr. 07161/999-100 an.

Gelber Sack: Donzdorf, Winzingen
Mittwoch, 04.02. / 18.02.2026
Fragen und Reklamationen zum Gelben Sack beantwor-
tet die Firma Gebrüder Braig unter der Telefonnummer 
07391/770393.

Gelber Sack: Reichenbach u.R.
Mittwoch, 11.02. / 25.02.2026
Fragen und Reklamationen zum Gelben Sack beantwor-
tet die Firma Gebrüder Braig unter der Telefonnummer 
07391/770393.

Papiertonne:
Freitag, 20.02.2026
Bei Fragen zum Papier-Abfall rufen Sie bitte den Abfall-
wirtschaftsbetrieb unter der Tel. Nr. 07161/202-8888 oder 
die Firma Fetzer unter der Tel. Nr. 07161/982500 an.
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Gemeindeverwaltungsverband 
Mittlere Fils - Lautertal

Der Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils - Lautertal um-
fasst die Städte und Gemeinden Donzdorf (mit Reichenbach u. 
R. und Winzingen), Gingen an der Fils, Lauterstein (bestehend 
aus Nenningen und Weißenstein) sowie Süßen.

2. Änderung des Flächennutzungsplans 2035 im Bereich 
„Solarpark Kuchalber Halde in Donzdorf/Kuchalb
In den Mitteilungsblättern der vier Mitgliedsgemeinden vom 
27.11.2025/28.11.2025 in Kalenderwoche 48/2025 wurde be-
reits über die öffentliche Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbands Mittlere Fils - Lautertal am 04.11.2025 
berichtet. Dabei wurde auch über den Vorentwurfsbeschluss 
und den Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung im Rahmen der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
2035 im Bereich „Solarpark Kuchalber Halde“ in Donzdorf 
informiert.

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungs-
plans 2035 beinhaltet das Flurstück 2535 ganzheitlich sowie 
Teile des Flurstücks 2531 auf der Gemarkung Donzdorf. 
Maßgeblich für die Abgrenzung des Plangebiets ist der zeich-
nerische Teil der Vorentwurfsunterlagen zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans. Die folgende Skizze, in welcher der 
Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung umrandet 
ist, dient der Orientierung:

Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
2035 im Bereich „Solarpark Kuchalber Halde“ (schwarz gestri-
chelt)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) wird in Form einer Veröffentlichung 

der Vorentwurfsunterlagen im Internet und einer gleichzeiti-
gen öffentlichen Auslegung der Vorentwurfsunterlagen in den 
Rathäusern der vier Mitgliedsgemeinden mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung der Planung durchgeführt. 

Die Vorentwurfsunterlagen zur 2. Änderung des Flächennut-
zungsplans 2035 für den Gemeindeverwaltungsverband Mitt-
lere Fils - Lautertal im Bereich „Solarpark Kuchalber Halde“ auf 
Gemarkung Donzdorf, bestehend aus dem zeichnerischen Teil 
vom 01.09.2025 und der Begründung vom 01.09.2025, wer-
den zusammen mit dem Inhalt dieser Bekanntmachung, den 
Unterlagen zum Bebauungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ 
(Zeichnerischer Teil vom 07.10.2025, Textteil vom 07.10.2025, 
Begründung vom 07.10.2025, Vorhaben- und Erschließungs-
plan vom 07.10.2025, Umweltbericht vom 11.03.2025, spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung vom 11.03.2025 sowie Formblatt 
Natura 2000 vom 11.03.2025) sowie dem Zulassungsbescheid 
zum Zielabweichungsverfahren vom 26.06.2025 in der Zeit 

von Montag, 02. Februar 2026 bis Freitag, 06. März 2026

im Internet auf der Homepage der Stadt Donzdorf unter htt-
ps://www.donzdorf.de/bauen-wirtschaft/bauen/flaechennut-
zungsplan/flaechennutzungsplaene-im-beteiligungsverfahren 
veröffentlicht. Die genannten Unterlagen können über diesen 
Link und über das zentrale Internetportal des Landes Baden-
Württemberg während des oben genannten Zeitraums (Veröf-
fentlichungsfrist) aufgerufen und eingesehen werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die vorge-
nannten Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist in den 
Rathäusern der vier Mitgliedsgemeinden wie folgt öffentlich 
ausgelegt:

Ort der Auslegung	 Ansprechpartner	 Telefon
Rathaus 73072 Donzdorf, 	 Herr Music	 07162/922-107
Schloss 1-4, 1. OG, Zimmer 127

Rathaus 73333 Gingen, 
Bahnhofstr. 25,	 Frau Friedel	 07162/9606-30
Foyer im Rathaus	

Rathaus 73111 Lauterstein,	 Herr Heilig	 07332/9669-20
Hauptstr. 75,
Erdgeschoss, Zimmer E 1	

Rathaus 73079 Süßen, 	 Frau Ziller	 07162/9616-754
Heidenheimer Str. 33,
gegenüber Rathaus, Infotafel Eingangsbereich	

Die Unterlagen können dort im Zeitraum der Veröffentlichungs-
frist während der Sprechzeiten eingesehen werden.



28 � Mitteilungsblatt vom 30.01.2026

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Gemeindeverwaltungsverband Mittlere 
Fils - Lautertal (Schloss 1-4 in 73072 Donzdorf) abgegeben 
werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden (möglichst per E-Mail an niklas.music@donzdorf.de), 
sie können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben 
werden (zum Beispiel schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift). Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der E-Mail-Adresse oder An-
schrift des Verfassers bei nicht elektronisch übermittelten Stel-
lungnahmen zweckmäßig.

Wir weisen darauf hin, dass nicht fristgerecht während der 
Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen gemäß § 
4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächen-
nutzungsplan unberücksichtigt bleiben können. Ergänzend 
weisen wir darauf hin, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass das Flächennutzungsplanverfahren 
ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel über ein-
gehende Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten 
und abgewogen wird, sofern sich aus der Art der Stellungnah-
men und der betroffenen Personen keine ausdrücklichen oder 
offensichtlichen Einschränkungen diesbezüglich ergeben. Zur 
Bearbeitung der eingehenden Stellungnahmen werden gemäß 
Art. 6 Abs. 1 - insbesondere Buchstaben e) - der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familiennamen sowie Kontaktdaten (Anschrift, Tele-
fon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse) der Stellungnehmen-
den gespeichert und in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen - zum Beispiel der Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbands Mittlere Fils - Lautertal oder 
der Gemeinderäte der vier Mitgliedsgemeinden - anonymisiert 
aufgeführt. 

Ziel und Zweck der Planung:
Aufgabe von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen 
ist es, die bauliche Entwicklung und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in den Städten und Gemeinden vorzubereiten 
und zu leiten. Hierbei sind Flächennutzungspläne vorbereiten-
de Bauleitpläne, Bebauungspläne sind verbindliche Bauleitplä-
ne. Städte und Gemeinden haben Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Flä-
chennutzungspläne sollen einen Planungshorizont von 10 bis 
15 Jahren abbilden. 

Im Flächennutzungsplan 2035 wird für das gesamte Gebiet 
der Mitgliedgemeinden die sich aus der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen der Verbandsmitglieder in 
den Grundzügen dargestellt. Im Flächennutzungsplan werden 
insbesondere Bauflächen, Flächen für den Gemeinbedarf, 
Ver- und Entsorgungsflächen, Verkehrsflächen, Grünflächen, 
Flächen für Landwirtschaft, Wald, Wasser und Boden sowie 
sonstige Flächen, jeweils unterschieden in bestehende und 
geplante Flächen, dargestellt. 

Der Gemeinderat der Stadt Donzdorf hat in seiner Sitzung am 
25.09.2023 gem. § 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ 
im förmlichen Verfahren aufzustellen. In der Gemeinderatssit-
zung am 20.10.2025 wurden die Bebauungsplanunterlagen als 
Satzung beschlossen.

Die Vorhabenfläche liegt südlich von Donzdorf, ca. 500 m süd-
lich des Weilers Kuchalb und wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Der Planbereich umfasst eine Fläche von ca. 7,1 ha. 
Er grenzt im Westen unmittelbar an eine Laubwaldfläche und 
im Norden, Osten und Süden an landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Östlich, ca. 80 m von der Vorhabenfläche entfernt, 
befinden sich weitere Waldflächen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans umfasst das Flurstück Nr. 2535 und Teile des 
Flurstücks Nr. 2531 (Tegelbergweg). Begrenzt wird das Plan-
gebiet durch die Flurstücke Nr. 2534, 2537 (Zwing) und 2540.

In § 35 BauGB Abs. 1 Nr. 8 und 9 werden zulässige Nutzun-
gen solarer Strahlungsenergie im Außenbereich beschrieben. 
Das hier geplante Vorhaben geht teilweise über diese Zuläs-
sigkeiten hinaus. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans notwendig, durch welchen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Außenbereich auf das Projekt ab-
gestimmt werden können. Vor diesem Hintergrund plant die 
Stauferwerk GmbH & Co.KG gemeinsam mit der Stadt Donz-
dorf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarpark Kuchalber Halde“.

Der Bebauungsplan „Solarpark Kuchalber Halde“ weicht ins-
besondere aufgrund des geplanten Sondergebiets von den 
Darstellungen im Flächennutzungsplan 2035 des GVV Mittlere 
Fils - Lautertal ab: Das geplante Sondergebiet liegt auf einer 
momentan als „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiese-
nen Fläche. Neben der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
demnach auch ein Verfahren zur Änderung der Darstellungen 
im Flächennutzungsplan 2035 nach § 8 Abs. 3 BauGB (Par-
allelverfahren) erforderlich. Der Grundsatzbeschluss zur Än-
derung des Flächennutzungsplans wurde in der Sitzung des 
Gemeindeverwaltungsverbands Mittlere Fils - Lautertal vom 
01.04.2025 gefasst.

Das Plangebiet selbst ist im Regionalplan Teil eines Regionalen 
Grünzugs. Durch den hierdurch entstehenden Zielkonflikt war 
ein Zielabweichungsverfahren für die Flächennutzungsplanän-
derung und den Bebauungsplan durchzuführen. Die Zulas-
sung der Zielabweichung vom Regionalplan wurde durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart mit Bescheid vom 26.08.2025 
mittlerweile bestätigt.

Donzdorf, den 21.01.2026

gez.
Martin Stölzle
Verbandsvorsitzender

Pflegeeltern gesucht - 
Neue Perspektiven für Kinder  
in schwierigen Lebenslagen

Informationsveranstaltung des Pflegekinderdienstes Göp-
pingen am 05.02.2026 um 17 Uhr
Der Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes Göppingen 
veranstaltet am 05.02.2026 im Landratsamt Göppingen 
einen Informationsabend für Interessierte.
Es gibt familiäre Situationen, in denen Kinder vorübergehend 
oder auf Dauer nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben 
können. Pflegefamilien können diesen Kindern ein neues Zu-
hause und Geborgenheit bieten.
Pflegekinder brauchen Pflegeeltern mit viel Herz, Humor, Ge-
lassenheit, Zeit und Platz.
Pflegeeltern fördern Pflegekinder entsprechend ihrer Entwick-
lung und geben ihnen Struktur und Stabilität im Alltag.
Die Bereitschaft für eine gelingende Kooperation mit den 
Fachkräften des Kreisjugendamtes und die wertschätzende 
Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie sind wesentliche 
Voraussetzungen, die Pflegepersonen mitbringen sollten. 
Pflegeperson werden können Eltern, Paare und Alleinstehen-
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de. Sie sollten Freude am Zusammenleben mit Kindern, Ge-
duld, Zeit, Empathie und Belastbarkeit mitbringen. Eine stabile 
Lebenssituation, gesicherte materielle Verhältnisse und ausrei-
chend Platz für ein Kind stellen weitere Kriterien dar. 
Bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 05.02.2026 
von 17 bis 19 Uhr im Helfenstein-Saal (Raum E16) des Land-
ratsamtes Göppingen gibt es grundlegende Informationen 
zum Thema „Leben mit Pflegekind“, zu den verschiedenen 
Pflegeformen sowie zum Bewerbungs- und Vermittlungspro-
zess. Die Teilnahme ist kostenfrei, wir bitten um Anmeldung 
bis zum 03.02.2026 unter pkd@lkgp.de oder 07161 202-4343.

Musikschule Donzdorf
	
	 Geschäftsstelle: 

Schloss 1-4, 73072 Donzdorf 
EG, Zimmer 005 
Tel. 0 71 62 / 922-512 oder -520 
Fax 0 71 62 / 922-525 
E-Mail: musikschule@donzdorf.de 
Internet: www.musikschule-donzdorf.de 
Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

INSTRUMENTEN-KENNENLERN-ANGEBOTE
Haben Sie oder Ihr Kind Interesse, ein Instrument auszupro-
bieren und die Lehrkraft kennen zu lernen oder das Gelernte 
wiederaufzufrischen? Dann haben wir zwei Möglichkeit mel-
den Sie sich bei einem unserer Angebote an:

1.	 Den Unterrichtsablauf, das Instrument und den Musikleh-
rer unverbindlich und kostenlos kennen lernen (zuhören / 
zuschauen) während einer Unterrichtseinheit.

2.	 Einen Schnupperkurs bei einer Lehrkraft der Musikschule 
belegen. Dieser Kurs umfasst 1 oder 2 Unterrichtseinhei-
ten zu je 30 Minuten im Einzelunterricht, der individuell mit 
der Lehrkraft vereinbart wird. Das Entgelt für den Schnup-
perkurs beträgt 15,10 € bzw. 30,20 €. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen oder per 
E-Mail kontaktieren. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Volkshochschule Donzdorf
	 Geschäftsstelle: 
	 Schloss 1 - 4, 73072 Donzdorf 
	 3. Stock, Zimmer 311 
	 Tel.    0 71 62 / 9 22-307 oder -317 
	 Fax: 0 71 62 / 9 22-526 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de 
	 Internet: vhs-donzdorf.de

Die neuen vhs-Hefte sind an folgenden Stellen ausgelegt 
und können abgeholt werden:
	 im Rathaus in Donzdorf 
	 in den Verwaltungsstellen Winzingen und Reichenbach
	 in der Poststelle in Donzdorf 
	 in der Bücherei
	 in Banken und Apotheken 
	 und in zahlreichen Geschäften 

Anmeldungen gerne über:
	 Homepage: www.vhs-donzdorf.de 
	 E-Mail: vhs@donzdorf.de
	 Telefon: 07162/922-317 oder 922-307

Unsere Highlights:
Nr. 261105D/ Baumschnittkurs: Naturgemäße Baumerzie-
hung nach der Oeschberg-Palmer-Methode
Gesunde, langlebige Obstbäume brauchen den richtigen 
Schnitt - zur richtigen Zeit, mit der richtigen Methode. In 

diesem zweitägigen Kurs lernen Sie die Grundlagen der na-
turgemäßen Baumerziehung nach der bewährten Oeschberg-
Palmer-Methode kennen. Am ersten Tag erhalten Sie einen 
Überblick über die Baumphysiologie, Schnittziele und die 
Struktur der Oeschberg-Krone mit Leitästen, Stammverlänge-
rung und Fruchtästen. Am zweiten Tag setzen Sie das Gelernte 
praktisch um: Sie üben den Erziehungsschnitt an Jungbäumen 
sowie den naturnahen Rückschnitt älterer Bäume – direkt am 
Objekt und unter fachkundiger Anleitung. Der Kurs richtet sich 
an Gartenfreunde, Streuobstwiesenbesitzer und alle, die ihre 
Bäume gesund erhalten oder fachgerecht aufbauen möchten. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Mittwoch, 25. Februar 2026, 19:00 - 21:00 Uhr, Stadthalle 
Donzdorf, Restaurant
Samstag, 28. Februar 2026,  09:00 - 12:00 Uhr

Nr. 261352D/ Beckenboden und Atmung
Unsere modernen Lebensgewohnheiten lässt unser Leben 
oft unnatürlicher zu gestalten und so können sich unmerklich 
Schwächen einschleichen, die uns erst einmal nicht bewusst 
sind.
Diese Kursreihe ist für alle, die in die Eigenverantwortung 
gehen und sich für den Zusammenhang zwischen Beckenbo-
den und unserer Atmung interessieren und präventiv für sich 
sorgen möchten, um einem „Ups“ entgegenzuwirken.
Durch verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten fühlen 
wir uns in diesen Bereich bewusst passiv und aktiv ein. Ver-
schiedene Übungen helfen uns diesen Bereich zu stärken. Bei 
dieser Gelegenheit tauchen wir ein in die Welt des Pranayama 
– den Atemtechniken aus dem Yoga - um ein „neues“ Ver-
ständnis über die Wirkweise über die Atmung zu erfahren und 
schließen mit einer Schlussentspannung die Einheit ab.
Samstag, 28. Februar 2026, 09:00 - 10:30 Uhr, vhs-Raum 
Donzdorf, Poststr. 20

Nr. 261353D/ Yoga auf dem Stuhl
Unperfekt ist das neue Perfekt.
Stuhlyoga bietet die Möglichkeit, trotz körperlicher Einschrän-
kungen in Bewegung zu bleiben und die eigene Beweglichkeit 
zu fördern. Der Kurs richtet sich an alle, die körperlich so mobil 
sind, dass sie selbstständig zum Yogaraum kommen können.
Gestützt durch den Stuhl, im Sitzen oder Stehen, werden 
verschiedene abgewandelte Asanas (Körperhaltungen) geübt. 
Durch Pranayamas (Atemübungen) wird das Verständnis für 
verschiedene Atemtechniken vertieft. Die Einheit schließt, 
sofern möglich, mit einer liegenden Schlussentspannung (Sa-
vasana) ab.
Samstag, 28. Februar 2026, 10:45 - 12:15 Uhr, vhs-Raum 
Donzdorf, Poststr. 20

Nr. 261301D/ Fit fürs Frühjahr - Fahrradcheck
Nach den fahrradfreien Wintermonaten lockt Ostern mit den 
ersten schönen Tagen – die ideale Zeit, um wieder aufs Rad zu 
steigen!
Damit Sie sicher in die neue Radsaison starten, zeigt Ihnen 
Herr Seybold vom ADFC,  worauf es beim Frühjahrscheck 
ankommt.
Erfahren Sie, wie Sie Reifen, Bremsen, Kette und Schaltung 
richtig prüfen und fachmännisch warten. Außerdem lernen Sie, 
kleinere Reparaturen selbst durchzuführen, Mängel zu erken-
nen und zu beheben.
Samstag, 28. März 2026, 13:00 - 16:00 Uhr, Stadthalle Rior-
ger Platz

Nr. 261300D/ Fahrradsicherheitskurs für Frauen
Egal ob Sie schon länger nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren 
sind, oder oft mit dem Rad unterwegs sind: dieser Kurs soll zu 
mehr Sicherheit auf dem Fahrrad beitragen. Dieser Kurs ist für 
Pedelec- Fahrerinnen sowie für Biobikerinnen gleichermaßen 
geeignet. Er beinhaltet folgende Themen:
- Wahrnehmung des eigenen Fahrstils 
 - Brems-und Lenkübungen
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- richtiges Verhalten in Gefahrensituationen
- Ergonomie auf dem Fahrrad
- Verkehrsregeln
Samstag, 18. April 2026, 10:00 - 13:00 Uhr, Rechberg-Gym-
nasium, Schulhof

Nr. 261101D/ Destillate & Likörprobe - Genuss von den 
Donzdorfer Streuobstwiesen
Erleben Sie den einzigartigen Geschmack unserer Heimat!
Bei dieser besonderen Verkostung stehen die Donzdorfer 
Streuobstwiesen im Mittelpunkt – eine traditionsreiche Kul-
turlandschaft, die nicht nur das Landschaftsbild prägt, sondern 
auch eine enorme Vielfalt an alten Obstsorten bietet.
Aus diesen handverlesenen Früchten entstehen in sorgfältiger 
Handarbeit feinste Destillate und fruchtige Liköre. Verkosten 
Sie 4 edle Brände und 4 aromatische Liköre – jeder Tropfen ein 
Stück Streuobstwiese.
Freuen Sie sich auf einen genussvollen und informativen 
Abend mit spannenden Einblicken in die Herstellung, die Be-
sonderheiten der regionalen Obstvielfalt und die Bedeutung 
der Streuobstwiesen für Natur, Kultur und Geschmack.
Kleine Häppchen und Wasser sind im Preis inbegriffen.
Freitag, 24. April 2026, 19:00 - 21:00 Uhr, vhs-Raum Donz-
dorf, Poststr. 20

Nr. 261103D/ Vortrag: „Klimagerechte Stauden“
Was passiert mit unseren Gärten, wenn es immer wärmer 
wird? Welche Stauden eignen sich trotz Trockenheit und Hit-
ze? Schaffen wir es überhaupt noch Pflanzen zu setzen? Die 
gute Botschaft lautet ja. Mit der richtigen Bodenpflege haben 
wir noch viele Jahre die Möglichkeit Stauden und Gemüse 
zu pflanzen. Und mit der richtigen Stauden Auswahl können 
wir auch Flächen bepflanzen, die mit ganz wenig Pflege aus-
kommen. Martin Jeutter hat auch in einem Staudenbetrieb 
gelernt und ist leidenschaftlicher Landschaftsgärtner. Er zeigt 
uns an diesem Abend, wie wir mit relativ wenig Aufwand und 
Geduld unsere Böden fit machen können. Er zeigt uns Stau-
den, die wir in lehmige Böden setzen können, wie sie besser 
Trockenheit, im Winter auch Staunässe vertragen. Und nicht 
zuletzt zeigt uns M. Jeutter, was wir tun können, damit sich 
Schmetterlinge, Hummel und Co. im Garten wohl fühlen und 
dort Nahrung finden. Sie erhalten Tipps und Anregungen. und 
können Fragen an den Fachmann richten.
Dienstag, 28. April 2026, 19:00 - 21:00 Uhr, Stadthalle Don-
zdorf, Restaurant

Nr. 261270D/ Handlettering - „die Kunst des Buchstaben - 
Zeichnens“ ab 16 Jahre
Handlettering ist eine kreative Ausdrucksform, bei der Buch-
staben nicht einfach geschrieben, sondern gezeichnet werden. 
Dabei geht es nicht um schnelles Schreiben, sondern um be-
wusste Gestaltung jedes einzelnen Buchstabens. Jeder Buch-
stabe ist immer ein kleines Unikat.
Freitag, 15. Mai 2026, 19:00 - 21:30 Uhr
Freitag, 15. Mai 2026, 19:00 - 21:30 Uhr, Stadthalle Donz-
dorf, Restaurant

Freiwillige Feuerwehr Donzdorf

Altersabteilung 
Die Altersabteilung trifft sich am Montag, 09.02.2026, um 
19.30 im Magazin zur Kappensitzung.

Weitere Termine:
Am 14.03.2026 oder 15.03.2026 HLW-Auffrischung. 
Freitag, den 20.03 2026 um 19.30 Uhr. 

Stadtteil Reichenbach

Standesamtliche Nachrichten

Geburten
in Winnenden
am 18.12.:	 Tim Leitenberger, Sohn der Christina Leiten-

berger, geb. Schlegel und des
	 Thomas Stefan Leitenberger, Ilgenhofstr. 12

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Göppingen AWB

Abfuhrtermine Februar 2026
Siehe Rubrik Donzdorf!

Auszeichnung ehrenamtlich  
tätiger Jugendlicher

Siehe Rubrik Donzdorf!

Anmeldung von Kindern  
in Kindertageseinrichtungen 
für das Kindergartenjahr 2026/2027

Siehe Rubrik Donzdorf!

Stadtteil Winzingen

Glückwünsche für Bürger  
des Stadtteils Winzingen

Wir gratulieren herzlich
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am 05.02.2026
Herr Walter Johann Birnbaum und Frau Christa Mathilde Birn-
baum, geb. Baumhauer,
Graneggstr. 6 

Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Verlauf ihres Fest-
tages und alles Gute, vor allem Gesundheit.
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Abfallwirtschaftsbetrieb  
Göppingen AWB

Abfuhrtermine Februar 2026
Siehe Rubrik Donzdorf!

Auszeichnung ehrenamtlich  
tätiger Jugendlicher

Siehe Rubrik Donzdorf!

Anmeldung von Kindern  
in Kindertageseinrichtungen 
für das Kindergartenjahr 2026/2027

Siehe Rubrik Donzdorf!

TV Winzingen e. V.

	 Geschäftsstelle: Tel./Fax 940661 
E-Mail: geschaeftsstelle@tvwinzingen.de 
Öffnungszeiten: Montag 18.30 - 20.00 Uhr 
und bei Bedarf

21. Holzbrockeler Prunksitzung 
Berichtigung der Fake News...
In allen Ortsteilen hat‘s geheißen,
Winzingen will die Freitagssitzung über den  
Haufen schmeißen.
Doch glaubt nicht alles, was Ihr hört liebe Leit,
mir saget Euch, dass es dui Sitzung am Freitag geit!
Drum schnell, sichert Euch noch ein paar Karten, 
dann könnt Ihr mit uns am 06.02. in die Winzinger Prunksitzun-
gen starten!!!
Hui dä dä

Prunksitzungen am 06. / 07.02.2026, Beginn 20 Uhr. Karten-
verkauf über Kartenvorverkauf@tvwinzingen.de zum Preis von 
je 17,50 €. Die Ausgabe der Karten erfolgt am Sonntag, den 
01.02.26 von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Vereinsgaststätte (ge-
gen Barzahlung).

WEIBERFASNET / Gombiger Doschdig
Am 12.02.2026 in der Heldenberghalle Winzingen
Saalöffnung 19:01Uhr / Beginn 19:59 Uhr

Mit der Band „Last Minute“

Karten an der Abendkasse

Endlich wieder Winzinger Weiberfasnet !

Ja do send mir wieder älle dr’bei!

Ob’s regnet oder schneit, herbei!

Ons hebt nix dr’hoim mir kommet alle

nach Winzinga end Heldenberghalle.

Oin Tag em Johr hend mir die Freid,

dass es a Fescht ganz ohne Männer geit.

Also kommet maskiert und kostümiert

ein tolles Programm wird Euch präsentiert.

Bestens gesorgt isch für‘s Essa und‘s Trenka

an‘d Figur muss ma mit viel Tanza au et denka.

Die Kapelle Last Minute wird für Stimmung sorgen,

die Bar ist geöffnet bis zum frühen Morgen.

Wer kann da schon wiederstehn?

Mir werdet ons am Gombiga Doschdig en

dr Heldaberghalle in Winzinga sehn!

Wir grüßen mit drei kräftigen Hui - dä – dä !!!!!!!!!!

Einladung Kinderfasnet beim TVW

Der Turnverein Winzingen freut sich, euch zur diesjährigen 

Kinderfasnet am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026 

einzuladen. Das bunte Treiben beginnt um 14:30 Uhr in der 

Turnhalle Winzingen, und das offizielle Programm startet um 

ca. 15:00 Uhr.

Eingeladen sind nicht nur die kleinen Narren, sondern auch alle 

Eltern, Geschwister, Omas, Opas, Freunde und jeder, der Lust 

hat, sich dem Faschingsvergnügen anzuschließen – alle sind 

herzlich willkommen!

Zur Stärkung wird Kaffee und Kuchen angeboten. Die Bewir-

tung der Gaststätte ist ebenfalls bestens organisiert. 

Ein besonderes Highlight erwartet uns an diesem Tag: Prinz 

Nick I. wird mit seinem Gefolge als Ehrengast anwesend sein 

und das Fest mit königlichem Flair bereichern!

Wir freuen uns auf einen ausgelassenen Nachmittag voller 

Spaß, Musik und tollen Kostümen. Lasst uns gemeinsam die 

Fasnet feiern!

Unterstützung gesucht!

Unser TV ist ganz schön lebendig und gut organisiert. Damit 

das so bleibt, suchen wir Nachfolgerinnen und Nachfolger für 

verschiedene Ämter, die das Vereinsleben aktiv mitgestalten 

möchten. 

Gesucht werden:

•	 Hausmeister/in für unsere TuHa

•	 Ausschussmitglieder

•	 Schriftführer/in 

•	 Kassenprüfer/in 

•	 Kassier/in (gute Übergangsphase möglich; finale 

Übergabe im Frühjahr 2027)

Eine ausführliche Einarbeitung in alle Themen ist gewährlei-

stet. Hast du Interesse oder Fragen?


